
Von: Peter Retter <peter.retter@poellau.gv.at>

An: A13_Bau- und Raumordnung <abt13-bau-
raumordnung@stmk.gv.at>

CC: <post@gemeindebund.steiermark.at>
Gesendet am: 06.03.2023 07:48:24

Betreff: Begutachtung Verordnungsentwurf Entwicklungsprogramm für
den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie

Sehr geehrte Damen und Herren!
 
Bezugnehmend auf den zugesandten Verordnungsentwurf bitten wir um Abklärung folgender Fragen:
 

1. Gem. § 5-Ausschlusszonen Z 3 dürfen u.a. in geschützten Landschaftsteilen keine Eignungszonen und
Sondernutzungen im Freiland ausgewiesen werden.
Die Marktgemeinde Pöllau liegt im Landschaftsschutzgebiet Nr. 48.

1. Gilt unser Landschaftsschutzgebiet als „geschützter Landschaftsteil“?
2. Können trotzdem Agri-PV-Anlagen bis 0,5 ha errichtet werden?
3. Im Falle der Zulässigkeit ist jedenfalls eine naturschutzrechtliche Bewilligung bei der zuständigen

Bezirksverwaltungsbehörde zu beantragen?
 

2. Gem. § 5-Ausschlusszonen Z 5 dürfen in Naturparks max. 2 ha Eignungszonen und Sondernutzungen
im Freiland ausgewiesen werden.
Die Marktgemeinde Pöllau liegt im Naturpark Pöllauer Tal.

1. Wären nunmehr Freiflächenanlagen bis 2 ha unter den genannten Voraussetzungen möglich?
2. Können trotzdem Agri-PV-Anlagen bis 0,5 ha errichtet werden?
3. Im Falle der Zulässigkeit ist jedenfalls eine naturschutzrechtliche Bewilligung bei der zuständigen

Bezirksverwaltungsbehörde zu beantragen?

 
Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Rückmeldung und mit freundlichen Grüßen
Peter Retter
Marktgemeinde Pöllau – Bauamt,
8225 Pöllau, Schulplatz 48
Tel. 03335 2038 701, Email: peter.retter@poellau.gv.at
Parteienverkehr: Mo, Di, Do, Fr: 08-12.00 Uhr u. Mo, Do, 13-17.00 Uhr
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